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Vereinsstatuten im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 
 
 
 
§1: Name, Sitz und Tä gkeitsbereich 
 
 

(1) Der Verein führt den Namen  Theaterverein „HIRTABUAM“ der 
Marktgemeinde Michelhausen 

 
(2) Er hat den Sitz in 3451 Michelhausen und erstreckt seine Tä gkeit auf ganz Österreich 

 
(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsich gt. 

 
(4) Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 
(5) Funk onsbezeichnungen in diesen Statuten verstehen sich in allen geschlechtlichen 

Formen. 
 

 
 
§2: Zweck 
 
 
Der Verein, dessen Tä gkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt einerseits die 
Erhaltung des Volksbrauchtums und die Förderung der kulturellen Bildung aller 
Bevölkerungsschichten und andererseits die Unterstützung von in Not geratenen oder 
unterstützungsbedür igen Gemeindebürgern. 
 
 
 
§3: Mi el zu Erreichung des Vereinszwecks 
 
 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und 
materiellen Mi el erreicht werden. 

 
(2) Als ideelle Mi el dienen: 
a) Theateraufführungen und Veranstaltungen wie Bälle, Kinderfasching oder 

Dämmerschoppen, die der Erhaltung des Volksbrauchtums dienen sowie die ak ve 
Teilnahme an solchen Veranstaltungen im Rahmen der Gemeinde 

b) geis ger Austausch mit anderen Kulturschaffenden 
c) Veranstaltung von Vorträgen 
d) Bildungsfahrten 
e) Direkte Unterstützungsleistungen an bedür ige Gemeindebürger oder 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde, um unterstützungsbedür igen 
Gemeindebürgern entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen 
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(3) Die erforderlichen materiellen Mi el sollen aufgebracht werden durch: 
a) Mitgliedsbeiträge 
b) Erträge aus Veranstaltungen 
c) Spenden 
d) Eventuelle Zinserträge 

 
(4) Die Tä gkeit des Vereins ist nicht auf die Erzielung eines finanziellen Gewinnes 

gerichtet und erfolgt ausschließlich und unmi elbar zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtä ger Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO). 
 
Die wirtscha lichen Geschä sbetriebe des Vereins treten mit abgabenpflich gen 
Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang, als dies bei 
Erfüllung der Vereinszwecke unvermeidbar ist, in We bewerb. 
 
Der Verein hat seine Aufgaben nach den Kriterien der Gemeinnützigkeit, der 
Wirtscha lichkeit und der Zweckmäßigkeit zu erfüllen. 
 
Die Vereinsmitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenscha  als 
Mitglieder keine sons gen Zuwendungen aus Mi eln des Vereins erhalten. Das gilt 
auch beim Ausscheiden aus dem Verein oder bei Auflösung des Vereins. 
 
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsabgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gen. 
 
Der Verein kann zur Zweckverfolgung Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 40 Abs 1. BAO 
heranziehen. Deren Wirken ist wie eigenes Wirken des Vereins anzusehen. 
 
Der Verein kann Mi el als Zuwendungen an andere Einrichtungen weitergeben, im 
Ausmaß von unter 10% der gesamten Ausgaben oder unter Anwendung des § 40a Z. 
1 BAO an spendenbegüns gte Organisa onen mit einer entsprechenden Widmung, 
sofern zumindest ein übereins mmender Organisa onszweck besteht. 
 
Der Verein kann mit Ins tu onen gleicher oder ähnlicher Zielsetzungen 
zusammenarbeiten. Eine Koopera on ist derart zu vereinbaren, dass der Verein auf 
die Erreichung des Koopera onsziels direkt Einfluss nehmen kann.  

 
 
 
§4: Arten der Mitgliedscha  
 
 

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und 
Ehrenmitglieder. 

 
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich ak v an der Vereinstä gkeit beteiligen. 

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstä gkeit vor allem durch 
Zahlungen eines erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, 
die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. 



 3

§5: Erwerb der Mitgliedscha  
 
 

(1) Ordentliche und Außerordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen und 
juris schen Personen werden. Ehrenmitglieder können nur physische Personen 
werden. 

 
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet 

der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 
 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die 
Generalversammlung. 

 
 
 
§6: Beendigung der Mitgliedscha  
 
 

(1) Die Mitgliedscha  erlischt durch den Tod, bei juris schen Personen und rechtsfähigen 
Personengesellscha en durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen 
Austri  und durch Ausschluss. 

 
(2) Der Austri  kann nur zum Jahresende erfolgen, er muss dem Vorstand mindestens 1 

Monat vorher schri lich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie 
erst zum nächsten Termin wirksam. Für die Rechtzei gkeit ist das Datum der 
Postaufgabe (Fax, E-Mail) maßgeblich. 

 
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger 

schri licher Mahnung, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als 6 
Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge oder sons ger Zahlungspflichten im 
Rückstand ist. Gegen offene Forderungen des Vereins ist eine Aufrechnung mit 
allfälligen Gegenforderungen des Mitglieds unzulässig. 

 
(4) Der Ausschluss wird dem Mitglied schri lich mitgeteilt. Offene Forderungen des 

Vereins gegen das ausgeschlossene Mitglied werden durch den Ausschluss nicht 
berührt. Der Ausschluss kann durch Zahlung des ausständigen Betrages binnen einer 
Woche wieder rückgängig gemacht werden. 

 
(5) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen 

grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenha en Verhaltens 
verfügt werden. 
 

(6) Der Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann nur von einem Vorstandsmitglied 
gestellt werden. Das betroffene Vereinsmitglied muss die Gelegenheit erhalten, sich 
vor dem Ausschluss zu den erhobenen Vorwürfen mündlich oder schri lich zu 
äußern. Die Entscheidung des Vorstands ist dem Mitglied schri lich begründet 
mitzuteilen. 
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(7) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedscha  kann aus den in Abs. 5 genannten Gründen 
von der Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes beschlossen werden. 
 

(8) Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit der 
Berufung an das vereinsinterne Schiedsgericht offen. 
 

(9) Vom Zeitpunkt der Zustellung des Ausschlussbeschlusses bis zur endgül gen 
vereinsinternen Entscheidung über die Berufung ruhen die Rechte des Mitglieds, 
nicht jedoch die ihm obliegenden Pflichten. Mit dem Tag des Ausscheidens erlöschen 
alle Rechte des Vereinsmitgliedes 

 
 
 
§7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 

(1) Die Mitglieder sind berech gt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen, gegebenenfalls nach den vom 
Vorstand erstellten Richtlinien. Das S mmrecht in der Generalversammlung sowie das 
ak ve und das passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den 
Ehrenmitgliedern zu. 

 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Krä en zu fördern 

und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch 
erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane 
zu beachten.  
 

(3) Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe 
verpflichtet. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 
 
 
§8: Vereinsorgane 
 
 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§9 und 10), der Vorstand (§§11 bis 13), 
die Rechnungsprüfer (§14) und das Schiedsgericht (§15). 
 
 
 
§9: Generalversammlung 
 
 

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich 
innerhalb von 3 Monaten nach Beginn des Kalenderjahres sta . 
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(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der 
ordentlichen Generalversammlung oder auf einen schri lichen Antrag von 
mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer 
binnen 4 Wochen ab Einlangen des Antrags sta . 

 
(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 

Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens 2 Wochen vor dem Termin 
schri lich, mi els Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt 
gegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 
 

(4) Ist der Vorstand nicht handlungsfähig, oder nimmt er seine Aufgabe zur Einberufung 
der Generalversammlung nicht wahr, so sind die Rechnungsprüfer berech gt und 
verpflichtet, die Einberufung der Generalversammlung unter Einhaltung der Statuten 
vorzunehmen. Kommt der Vorstand dem Verlangen von einem Zehntel der Mitglieder 
auf Einberufung einer Generalversammlung nicht binnen vier Wochen ab Einlangen 
des Verlangens fristgerecht gemäß Punkt 9.2 nach, so können die Mitglieder, die das 
Verlangen gestellt haben, die Einberufung selbst vornehmen. Der Vorstand muss 
diesen Mitgliedern in diesem Fall die für die Einberufung erforderlichen Kontaktdaten 
aller Mitglieder zur Verfügung stellen, oder auf andere geeignete Weise den 
Mitgliedern die Einberufung ermöglichen. 

 
(5) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 5 Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung beim Vorstand schri lich, mi els Telefax oder per E-Mail 
einzureichen. 

 
(6) Gül ge Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst 
werden. 

 
(7) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberech gt. 

S mmberech gt sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied 
hat eine S mme. Die Übertragung des S mmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege 
einer schri lichen Bevollmäch gung ist zulässig, jedoch darf ein Mitglied maximal 
zwei andere Mitglieder vertreten. 

 
(8) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 
 

(9) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül gen S mmen. Beschlüsse mit 
denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, 
bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 2 Dri eln der abgegebenen 
gül gen S mmen. 

 
(10) Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Obmann, bei dessen 

Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an 
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Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. Der Vorsitz kann zu der, 
grundsätzlich nicht öffentlich zugänglichen, Generalversammlung Gäste zulassen. 
 

(11) Generalversammlungen können auch ohne physische Anwesenheit der 
Teilnehmer durchgeführt werden. In diesem Fall gelten die Bes mmungen für die 
Abhaltung von Generalversammlungen unter physischer Anwesenheit der Teilnehmer 
sinngemäß, wobei eine technische Lösung zu wählen ist, die sicherstellt, dass allen 
teilnahmeberech gten Mitgliedern der barrierefreie Zugang zur Versammlung 
gewährleistet wird. Die Entscheidung, ob eine virtuelle Versammlung durchgeführt 
werden soll und welche Verbindungstechnologie dabei zum Einsatz kommt, wird vom 
Vorstand getroffen. Die Generalversammlung ist in Form einer moderierten virtuellen 
Versammlung iSd § 3 VirtGesG durchzuführen, Versammlungsleiter ist der 
Vorsitzende der Generalversammlung gem. Punkt 9.10 dieser Statuten. 

 
 
 
§10: Aufgaben der Generalversammlung 
 
 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenscha sberichts und des 
Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 

b) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer; 
c) Genehmigung von Rechtsgeschä en zwischen Vorstandsmitgliedern oder 

Rechnungsprüfern und Verein; 
d) Entlastung des Vorstands; 
e) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge; 
f) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedscha ; 
g) Beschlussfassung über Statutenänderung und die freiwillige Auflösung des Vereins; 
h) Beratung und Beschlussfassung über sons ge auf der Tagesordnung stehende Fragen. 

 
 
 
§11: Vorstand 
 
 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 6 Mitgliedern, und zwar aus dem Obmann, dem 
Schri führer und dem Kassier und jeweils deren Stellvertretern. 
 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei 
Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes 
wählbares Mitglied zu koop eren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der 
nächs olgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne 
Selbstergänzung durch Koop erung überhaupt, oder auf unvorhersehbar lange Zeit 
aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche 
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vereinsvorstandes einzuberufen. 
Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche 
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Mitglied, das die Notsitua on erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators 
beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche 
Generalversammlung einzuberufen hat. 

 
(3) Die Funk onsperiode des Vorstands beträgt 4 Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

 
(4) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, 

schri lich oder mündlich (telefonisch) einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar 
lange Zeit verhindert, darf jedes Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 

 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und 

mindestens die Häl e von ihnen anwesend ist. 
 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher S mmenmehrheit, bei 
S mmengleichheit gibt die S mme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

(7) Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser 
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten Vorstandsmitglied oder jenem 
Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu 
bes mmen. 

 
(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funk onsperiode (Abs. 3) erlischt die Funk on 

eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) oder Rücktri  (Abs. 10). 
 

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 
Mitglieder entheben.  
 

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schri lich ihren Rücktri  erklären. 
Die Rücktri serklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktri s des gesamten 
Vorstands an die Generalversammlung zu richten.  

 
(11) Vorstandssitzungen können auch ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer 

abgehalten werden in Form einer virtuellen Vorstandssitzung. In diesem Fall gelten 
die Bes mmungen für die Abhaltung von Vorstandssitzungen unter physischer 
Anwesenheit der Teilnehmer sinngemäß. Der Vorstand kann auch schri liche 
Beschlüsse im Umlaufweg fassen. Details zur Abhaltung virtueller Vorstandssitzungen 
und Fassung von Umlau eschlüssen können vom Vorstand in einer von dieser 
erlassenen Geschä sordnung geregelt werden. 

 
 
 
§12: Aufgaben des Vorstands 
 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten: 
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(1) Erstellung des Rechenscha sberichtes und des Rechnungsabschlusses 

(=Rechnungslegung); 
(2) Vorbereitung der Generalversammlung 
(3) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung; 
(4) Verwaltung des Vereinsvermögens 
(5) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen 

Vereinsmitgliedern 
(6) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins 
(7) Bekanntgabe einer Statutenänderung, die Einfluss auf die abgabenrechtlichen 

Begüns gungen hat, an das zuständige Finanzamt binnen einer Frist von einem 
Monat. 

 
 
 
§13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
 
 

(1) Der Obmann führt die laufenden Geschä e des Vereins und vertri  den Verein nach 
außen. Der Kassier unterstützt den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschä e. 

 
(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berech gt, auch in Angelegenheiten, die den 

Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen 
diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

 
(3) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 

 
(4) Der Schri führer führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 

 
(5) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 

 
(6) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns, des Schri führers oder 

des Kassiers ihre Stellvertreter. 
 
 
 
§14: Rechnungsprüfer 
 
 

(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von einem 
Jahr gewählt. Wiederwahl ist nach Aussetzung der Funk on von einem Jahr möglich. 
Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung 
– angehören, dessen Tä gkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

 
(2) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 
Mi el innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und 
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Ausgabenrechnung bzw des Jahresabschlusses zu prüfen. Der Vorstand hat den 
Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen 
Auskün e zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben der Mitgliederversammlung über 
das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der Prüfungsbericht hat die 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 
Mi el zu bestä gen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den 
Bestand des Vereins aufzuzeigen. Weiters müssen Insichgeschä e sowie 
ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt werden. 

 
(3) Rechtsgeschä e zwischen Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen der 

Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die 
Rechnungsprüfer die Bes mmungen des §11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß. 

 
 
 
§15: Schiedsgericht 
 
 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Strei gkeiten ist 
das vereinsinterne Schiedsgericht zu berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im 
Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§577 ZPO. 

 
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es 

wird derart gebildet, dass ein Strei eil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter 
schri lich namha  macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben 
Tagen macht der andere Strei eil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des 
Schiedsgerichts namha . Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von 
sieben Tagen wählen die namha  gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage 
ein dri es ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei 
S mmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder 
des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – 
angehören, dessen Tä gkeit Gegenstand der Strei gkeit ist. 

 
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beidersei gen Gehörs 

bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher S mmenmehrheit. Es 
entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
vereinsintern endgül g. 

 
 
 
§16: Auflösung des Vereins 
 
 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in der ordentlichen oder 
außerordentlichen Generalversammlung, die diesen Tagesordnungspunkt bereits in 
der Einladung ausdrücklich enthält und nur mit Zweidri elmehrheit der abgegebenen 
gül gen S mmen beschlossen werden. 
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(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über 
die Abwicklung zu beschließen. Sofern die Generalversammlung nichts Abweichendes 
beschließt, ist der Obmann der vertretungsbefugte Abwickler.  
 

(3) Bei freiwilliger oder behördlicher Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des 
bisherigen Vereinszwecks ist das nach Abdeckung der Passiven verbleibende 
Vereinsvermögen im Sinne §§34 ff BAO für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.  
 
 
 

§17: Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
 
Der Theaterverein „Hirtabuam“ erfasst folgende personenbezogenen Daten: Name, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Titel und Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefon-, Faxnummer). 
Die Daten werden jedenfalls für die Dauer der Mitgliedscha  gespeichert und im Anschluss 
daran nur so lange, wie dies aus steuerlichen Gründen erforderlich ist. 
Die Funk onäre im Sinne der Generalversammlung erklären sich bis auf Widerruf damit 
einverstanden, dass Ihre Kontaktdaten auch öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. 
Demgemäß werden keine sensiblen Daten verarbeitet. Die Speicherung erfolgt bis auf 
Widerruf unbefristet. 
 
 
 
§18: Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial 
 
 
Die Mitglieder erklären sich damit einverstanden, dass Fotos, welche bei Veranstaltungen 
unter ak ver Teilnahme des Vereins (Theaterveranstaltungen, öffentliche und private Feste 
und vergleichbare Veranstaltungen) angefer gt werden und zum Teil einzelne Mitglieder 
auch deutlich erkennbar dargestellt sein können zur Veröffentlichung für vereinseigene 
Werbezwecke genutzt werden können. 
Insbesondere erteilen die Mitglieder bis auf Widerruf Ihr Einverständnis, dass bei Ehrungen 
und/oder Gratula onen die angefer gten Fotos inklusive Namensnennung veröffentlicht 
werden dürfen.  
Auf die zukün ige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete 
Verwendung der Bildnisse wird verzichtet. 
 
 
 
 
 
 

Beschlossen von der ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 15. März 2024 


